
Verordnung elektromagnetische Felder



Auch in unserem beruflichen Umfeld sind wir durch die Verwendung 
einfacher elektrischer Geräte bis hin zu komplexen Anlagen mit der 
Gefahr elektromagnetischer Felder konfrontiert.

Seit 1. Juli 2016 ist dieser Sachverhalt nun durch die Verordnung    
elektromagnetische Felder (VEMF) Teil des ArbeitnehmerInnen- 
Schutzes und somit von allen Unternehmen zwingend umzusetzen.

Als Arbeitgeber sind Sie somit verpflichtet Ihre ArbeitnehmerInnen 
vor gefährlicher elektromagnetischer Strahlung zu schützen. Gerne 
unterstützen wir Sie mit unserem Expertenwissen bei der Ermittlung 
und Beurteilung möglicher Gefahren im Zusammenhang mit elek- 
tromagnetischen Feldern, um den Schutz Ihrer ArbeitnehmerInnen zu 
gewährleisten und dieser gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.

Verordnung
elektromag-
netische Felder
Man sieht sie nicht, aber es gibt sie doch.
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